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Bildungsgesetz

Änderung vom 11. September 2008

GS 36.0$

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

I.

Das Bildungsgesetz vom 6. Juni 2002  wird wie folgt geändert:1

§ 2 Absätze 2 und 3

 Die angebotenen Bildungswege sind gleichwertig.2

Die Schulen, Lehrbetriebe und anderen Bildungsstätten vermitteln ihren Schüle-
rinnen, Schülern oder Berufslernenden das für ihr Leben nötige Wissen und
stärken ihr Selbstvertrauen. Sie achten dabei ihre geschlechtliche und kulturelle
Identität und geben ihnen Werte weiter, die sie zu einem verantwortungsvollen
Verhalten gegenüber den Menschen und der Umwelt befähigen.

 Schülerinnen, Schüler und Berufslernende tragen ihrem Alter entsprechend3

zum Erfolg ihrer Ausbildung bei. Sie respektieren die Regeln der Schule.

§ 3 Absatz 3 Buchstaben b und c

 Im interkantonalen Vergleich ist von folgenden Schulstufen die Rede:3

b. die Angebote, die im Anschluss an die Sekundarschule I den Übertritt in die
berufliche Grundbildung erleichtern (Brückenangebote), die berufliche Grund-
bildung, die Diplommittelschule 2, die Fachmittelschule und das Gymnasium
bilden die Sekundarstufe II;

c. die Universität, die Fachhochschule, die Höhere Fachschule und die anderen
Angebote der höheren Berufsbildung bilden zusammen die Tertiärstufe;

§ 3 Absatz 4

 Lehrbetriebe sind Betriebe, in denen Berufslernende parallel zur Ausbildung an4

der Berufsfachschule und in den Überbetrieblichen Kursen eine berufliche
Grundbildung absolvieren.
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§ 6 Absatz 1

 Es bestehen folgende Schularten und Ausbildungen:1

a. der Kindergarten;

b. die Primarschule;

c. die Sekundarschule;

c. die Angebote, die im Anschluss an die Sekundarschule I den Übertritt in diebis

berufliche Grundbildung erleichtern (Brückenangebote);

d. die berufliche Grundbildung in Berufsfachschulen, Lehrbetrieben und Über-
betrieblichen Kursen;

e. die Diplommittelschule 2 und die Fachmittelschule;

f. das Gymnasium;

g. die Spezielle Förderung bis zur Beendigung der Sekundarstufe II;

h. die Sonderschulung;

i. die Musikschule;

j. die Tertiärstufe;

k. die Erwachsenenbildung.

§ 18 Berufliche Grundbildung in Lehrbetrieben und
Überbetrieblichen Kursen

Der praktische Teil der beruflichen Grundbildung in den Lehrbetrieben und
Überbetrieblichen Kursen richtet sich nach den bundesrechtlichen und kan-
tonalen Bestimmungen sowie dem Lehrvertrag.

§ 28 Absatz 1 Buchstabe a

 Die Sekundarschule weist folgende Anforderungsniveaus auf:1

a. das Anforderungsniveau A (inklusive das Werkjahr), welches durch besonde-
re Massnahmen auf eine berufliche Grundbildung vorbereitet und mit inte-
grierter Berufswahlvorbereitung geführt wird;

§ 31 Ziel

 Die Berufsfachschulen, die Lehrbetriebe und die Überbetrieblichen Kurse1

führen die Berufslernenden zu einem Abschluss einer beruflichen Grundbildung
sowie zur Fachhochschulreife.

 Sie vermitteln die zur Ausübung eines Berufes nötigen Kenntnisse und Fertig-2

keiten, fördern die Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung und stärken die
Teamfähigkeit und Sozialkompetenz der Berufslernenden.

 Sie unterstützen im Rahmen der Nachholbildung Erwachsene beim Erwerb von3

Abschlüssen einer beruflichen Grundbildung.
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 Berufsfachschule, Lehrbetriebe und Überbetriebliche Kurse stimmen ihre4

Ausbildungsaktivitäten aufeinander ab.

 Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion gewährleistet den regelmässigen5

Austausch der an der Grundbildung beteiligten Bildungspartner in Berufen mit
Schulort im Kanton.

§ 32 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben e, f und fbis

 Die Aufgaben der Berufsfachschule richten sich nach den Vorschriften des1

Bundes und des Kantons über die Berufsbildung.

 Das Angebot der Berufsfachschule umfasst:2

e. berufsvorbereitende Angebote, die den Übertritt von der Sekundarschule in
die berufliche Grundbildung erleichtern;

f. Kurse/Lehrgänge der Nachholbildung und der höheren Berufsbildung;

f. berufsorientierte Weiterbildungsangebote im Auftrag des Kantons;bis

§ 33 Absatz 2

 Die Berufslernenden mit einem Lehrvertrag besuchen die ihnen zugewiesene2

Berufsfachschule innerhalb oder ausserhalb des Kantons.

§ 34 Aufgabe

Die Lehrbetriebe vermitteln den Berufslernenden die für die Ausübung eines
Berufes notwendigen praktischen Fertigkeiten und Kenntnisse und unterstützen
sie im Erreichen ihrer Ausbildungsziele.

§ 35 Absätze 1, 2 und 3

 Betriebe, die eine berufliche Grundbildung anbieten, erhalten vom Kanton die1

dafür notwendige Bildungsbewilligung, wenn die bundesrechtlichen Vorausset-
zungen erfüllt sind.

 Mehrere Betriebe können sich zu einem Lehrbetriebsverbund zusammen-2

schliessen.

 Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion kann den Besuch von Fort- und Wei-3

terbildungskursen für Ausbildungsverantwortliche in Lehrbetrieben obligatorisch
erklären.

§ 36 Lehrvertrag

 Vor Beginn der beruflichen Grundbildung schliessen die Berufslernenden bzw.1

ihre Erziehungsberechtigten und der Lehrbetrieb einen Lehrvertrag ab, welcher
von der zuständigen Stelle des Kantons zu genehmigen ist.

 Die Vertragspartnerinnen bzw. die Vertragspartner können für Berufslernende2

6404

mit einer besonderen musischen oder sportlichen Leistungsfähigkeit die vom
Bund vorgegebene Ausbildungszeit im Lehrbetrieb und an der Berufsfachschule
im gegenseitigen Einvernehmen und mit Zustimmung der zuständigen Stelle des
Kantons verlängern.

Untertitel nach § 36

III. Ausbildung in Überbetrieblichen Kursen

§ 36a Aufgabe

Die Überbetrieblichen Kurse vermitteln den Berufslernenden in Ergänzung zur
Ausbildung im Lehrbetrieb und in der Berufsfachschule die für die Ausübung
eines Berufes notwendigen praktischen Basisfertigkeiten und -kenntnisse und
unterstützen sie beim Erreichen ihrer Ausbildungsziele.

§ 52 Ziel

 Die Universität pflegt in Lehre und Forschung die Gesamtheit der Wissen-1

schaften.

 Die Fachhochschule, die Höhere Fachschule und andere Angebote der Hö-2

heren Berufsbildung vermitteln eine praxisbezogene und wissenschaftlich abge-
stützte, erweiterte Berufsausbildung. Die Fachhochschule betreibt ausserdem
angewandte Forschung und Entwicklung.

 Die Tertiärstufe fördert im Rahmen dieser Aufgaben das kreative und fachüber-3

greifende Denken.

§ 53 Absatz 1 Buchstaben a, a  und abis ter

 Der Kanton hat auf der Tertiärstufe folgende Aufgaben:1

a. er sichert den Studierenden den Zugang zur tertiären Ausbildung;

a. er kann Höhere Fachschulen und andere Angebote der höheren Berufs-bis

bildung führen oder Dritte mit deren Führung beauftragen;

a. er kann Kostenbeiträge an Ausbildungsgänge leisten, die zu anerkanntenter

Abschlüssen führen;

§ 59 Absatz 2 Buchstabe f

 Das Schulprogramm gibt insbesondere Auskunft über:2

f. die Form der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigen und in der
Berufsbildung mit allen beteiligten Bildungspartnern.
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§ 60 Absatz 4bis

 Die Berufsfachschulen beteiligen sich zusätzlich an der Entwicklung und4 bis

Umsetzung einer lernortübergreifenden Qualitätssicherung.

§ 77 Absatz 1 Buchstabe h

 Die Schulleitung nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:1

h. sie sorgt für die Umsetzung der Ergebnisse der internen und externen Eva-
luation sowie - im Falle der Berufsfachschulen - der Massnahmen im Zu-
sammenhang mit der lernortübergreifenden Qualitätssicherung und -entwick-
lung;

§ 85 Aufgaben des Bildungsrates

Der Bildungsrat hat im Bereich der Volksschule und der Sekundarstufe II folgen-
de Aufgaben:

a. er nimmt zuhanden des Regierungsrates oder der Bildungs-, Kultur- und
Sportdirektion zu allen wichtigen Fragen im Bildungswesen Stellung;

b. er beschliesst die Stufenlehrpläne und die Stundentafeln der einzelnen
Schularten und kann Ausnahmen hiervon bewilligen;

c. er beschliesst die obligatorischen Lehrmittel der Volksschule;

d. er beantragt dem Regierungsrat die Durchführung von Schulversuchen;

e. er beantragt dem Regierungsrat die Durchführung von externen Evaluationen
im Bildungswesen;

f. er fördert und koordiniert das Berufsbildungswesen;

g. er beantragt dem Regierungsrat die Einrichtung von beruflichen Grundschu-
len und Lehrwerkstätten;

h. er wählt 9 bis 11 Mitglieder in die Kommission für Qualifikationsverfahren der
beruflichen Grundbildung.

§ 86 Kommission für Qualifikationsverfahren der beruflichen
Grundbildung

 Die Kommission für Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung hat1

folgende Aufgaben:

a. sie beaufsichtigt die Lehrabschlussprüfungen und andere durch Verordnung
vorgesehene Qualifikationsverfahren;

b. sie wählt Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten;

c. sie behandelt Beschwerden gegen Ergebnisse von Lehrabschlussprüfungen
und anderen durch Verordnung vorgesehene Qualifikationsverfahren.

 Das Nähere regelt die Verordnung.2
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§ 98 Absatz 1 Buchstaben b und c

 Der Kanton leistet Beiträge:1

b. an die Prüfungskosten bei Zwischen- und Lehrabschlussprüfungen;

c. an die Kosten von Überbetrieblichen Kursen. Allfällige Kürzungen der Pau-
schalbeiträge des Bundes werden nicht an die Trägerorganisationen von
Überbetrieblichen Kursen weitergegeben.

§ 98 Beiträge an die Berufsbildung

 Der Kanton leistet Beiträge:1

a. an die Einrichtungen und Veranstaltungen der Berufsbildung, welche sich
nach der Beitragsgewährung des Bundes richten. Vorbehalten bleiben Ver-
einbarungen mit Firmen und privatrechtlichen Organisationen;

b. an die Prüfungskosten bei Zwischen- und Lehrabschlussprüfungen;

c. an die Kosten von Überbetrieblichen Kursen durch Pro-Kopf- und Kurstag-
Beiträge gemäss den im Anhang der Interkantonalen Berufsfachschulverein-
barung definierten Ansätzen;

d. an die Kosten für Baselbieter Lernende, deren Kurszentrum sich im Kanton
Basel-Landschaft befindet, darüber hinaus durch einen Zuschlag von 100
Prozent auf die unter c. genannten Ansätze.

 Der Kanton kann zudem Beiträge leisten:2

a. an die Kosten für die Erstellung und den baulichen Unterhalt von Kurszen-
tren;

b. an die Kosten von Einrichtungen und ausserordentlichen Anschaffungen;

c. an die Kosten für Massnahmen, die der Qualitätssicherung und -entwicklung
der Ausbildung dienen.

 Der Kanton kann weitere Beiträge an Firmen und privatrechtliche Organisatio-3

nen für die Führung von berufsvorbereitenden Angeboten, Lehrwerkstätten,
beruflichen Grundschulen, Lehrlingsheimen und Fort- und Weiterbildungsver-
anstaltungen sowie an interkantonale Einrichtungen und Veranstaltungen aus-
richten.

 Das Nähere regelt die Verordnung.4

II.

Diese Änderung tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2008 in Kraft.

Liestal, 11. September 2008 Im Namen des Landrates

der Präsident: Holinger

der Landschreiber: Mundschin
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